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GESETZ ÜBER DIE GLEICHSTELLUNG VON 
MÄNNERN UND FRAUEN AM ARBEITSPLATZ 

 
Nach Artikel 2 des Gesetzes sind in Praxen, in denen in der Regel mehr als fünf Arbeitnehmer 

beschäftigt sind, Teile des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB §§ 611a, 611b, 612 Abs. 3, 
612a) und des Arbeitsgerichtsgesetzes (ArbGG § 61b) an geeigneter Stelle zur Einsicht 

auszulegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gesetz über die Gleichstellung von Männern und Frauen 
am Arbeitsplatz 

 
Nach Artikel 2 des Gesetzes sind in Praxen, in denen in der Regel mehr als fünf Arbeitnehmer 
beschäftigt sind, Teile des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB §§ 611a, 611b, 612 Abs. 3, 
612a) und des Arbeitsgerichtsgesetzes (ArbGG § 61b) an geeigneter Stelle zur Einsicht 
auszulegen. 
 
 

BGB § 611a 
Geschlechtsbezogene Benachteiligung 

(1) Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder Maßnahme 
insbesondere bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei 
Weisung oder einer Kündigung, nicht seines Geschlechts wegen benachteiligen. Eine 
unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts ist jedoch zulässig, soweit eine 
Vereinbarung oder eine Maßnahme die Art der vom Arbeitnehmer auszuübenden Tätigkeit 
zum Gegenstand hat und ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für diese 
Tätigkeit ist. Wenn im Streitfall der Arbeitnehmer Tatsachen glaubhaft macht, die eine 
Benachteiligung wegen des Geschlechts vermuten lassen, trägt der Arbeitgeber die Beweislast 
dafür, dass nicht auf das Geschlecht bezogene, sachliche Gründe eine unterschiedliche 
Behandlung rechtfertigen oder das Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für die 
auszuübende Tätigkeit ist. 

(2) Verstößt der Arbeitgeber gegen das in Absatz 1 geregelte Benachteiligungsverbot bei 
Begründung des Arbeitsverhältnisses, so kann der hierdurch benachteiligte Bewerber eine 
angemessene Entschädigung in Geld verlangen; ein Anspruch auf Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses besteht nicht. 

(3) Wäre der Bewerber auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden, hat 
der Arbeitgeber eine angemessene Entschädigung in Höhe von höchstens drei 
Monatsverdiensten zu leisten. Als Monatsverdienst gilt, was dem Bewerber bei regelmäßiger 
Arbeitszeit in dem Monat, in dem das Arbeitsverhältnis begründet worden werden sollte, an 
Geld und Sachbezügen zugestanden hätte. 

(4) Ein Anspruch nach den Absätzen 2 und 3 muss innerhalb einer Frist, die mit Zugang der 
Ablehnung des Bewertung beginnt, schriftlich geltend gemacht werden. Die Länge der Frist 
bemisst sich nach einer für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen im 
angestellten Arbeitsverhältnis vorgesehene Ausschussfrist; sie beträgt mindestens zwei 
Monate. Ist eine solche Frist für das angestrebte Arbeitsverhältnis nicht bestimmt, so beträgt 
die Frist sechs Monate. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten beim beruflichen Aufstieg entsprechend, wenn auf den Aufstieg 
kein Anspruch besteht. 
 
 

BGB 611b 
Arbeitsplatzausschreibung 

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb des Betriebes nur für 
Männer oder nur für Frauen ausschreiben, es sei denn, dass ein Fall des § 611a Abs.1 Satz 2 
vorliegt. 
 
 



BGB § 612 
Vergütung 

(3) Bei einem Arbeitsverhältnis darf für gleiche oder gleichwertige Arbeit nicht wegen des 
Geschlechts des Arbeitnehmers eine geringere Vergütung vereinbart werden als bei einem 
Arbeitnehmer des anderen Geschlechts. Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung wird 
nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen des Geschlechts des Arbeitnehmers besondere 
Schutzvorschriften gelten. § 611 Abs.1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. 

 
 

BGB § 612 a 
Maßregelungsverbot 

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht 
benachteiligen, weil der Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine Rechte ausübt. 
 
 

Arbeitsgerichtsgesetz 
§ 61 b 

(1) Eine Klage auf Entschädigung nach § 611 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches muss 
innerhalb von drei Monaten, nachdem der Anspruch schriftlich geltend gemacht worden ist, 
erhoben werden. 

(2) Machen mehrere Bewerber wegen Benachteiligung bei der Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses oder beim beruflichen Aufstieg eine Entschädigung nach § 611a Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuches gerichtlich geltend, so wird auf Antrag des Arbeitgebers das 
Arbeitsgerichts, bei dem die erste Klage erhoben ist, auch für die übrigen Klagen 
ausschließlich zuständig. Die Rechtsstreitigkeiten sind von Amts wegen an dieses 
Arbeitsgericht zu verweisen; die Prozesse sind zur gleichzeitigen Verhandlung und 
Entscheidung zu verbinden. 

(3) Auf Antrag des Arbeitgebers findet die mündliche Verhandlung nicht vor Ablauf von 
sechs Monaten seit Erhebung der ersten Klage statt. 
 


